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kommunikation im nachantiken Sinne, bedeutete demgegenüber nicht nur 
eine persönliche Katastrophe des Gestraften, sondern entzog darüber 
hinaus, für alle Welt sichtbar, seinem Herrschertum die tiefste und 
eigentliche Legitimation79), und es war daher nur die letzte Konsequenz 
dieser langwährenden Entwicklung, wenn schließlich auf der Höhe des 
Mittelalters der Sachsenspiegel Eikes von Repgow den Gebannten ebenso 
wie den Aussätzigen grundsätzlich vom Königtum und damit dem Zu­
gang zur Kaiserwürde ausschloß: Lamen man unde meselsuchtegen man 
noch den, de in des paveses ban mit rechte komen is, den ne mut men 
nicht to koninge kesen).
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IV

Damit ist der geistige und politische Hintergrund wenigstens grob 
skizziert, vor dem die Erinnerung an Ambrosius und Theodosius eine 
nachhaltige Neubelebung erfuhr, seitdem das Kaisertum des Okzidents 
auf der Basis des fränkischen Großreiches restauriert worden war. Die 
wiedergewonnene Realität der Kaiserherrschaft mußte an sich schon das 
historische Interesse der Völker des Westens an der mehr als drei Jahr­
hunderte zuvor abgerissenen römischen Kaisertradition gleichsam ak­
tualisieren81); darüber hinaus aber war die Erneuerung des Kaisertums 
selber ursächlich aufs engste verbunden mit einer mächtigen geistigen 
Renaissancebewegung, die ganz bewußt die dunklen und wechselvollen 
Jahrhunderte der jüngeren Vergangenheit zu überwinden und wieder an 
die Epoche der Spätantike anzuknüpfen wünschte82). Die planmäßige 


